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Abfindungsvergleich
- Anwoltskosten

Bekonntgobe d. Steuerbescheides

- on Mondonten oder StB

Belehrungspflicht d. StBlWp/RA
- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: eigene Sochkunde, Zohnord
: eigene Sochkunde, Geschöftsmonn

Berichtigung (S173 1,2 AOI
- grobes Verschulden
: Uberprüfung der Arbeitsergebnisse

d. Mitorbeiters

Beschlognohmeverbot, g 97 SIPO

- Buchholtungsunterlogen

Beweislost, s. ouch Dorlegungslost

- Belehrungspflicht

- Buchungsfehler

Bilonzerstellung

- Grundstücksbewertung, lnformotion
d. Mondonten

Dorlegungslost f. Regreßonspruch,
s. ouch Beweislost

- Buchungsfehler

Dritthoftung

- Anwoltsvertrog
- Sochwolterhoftung

Honororonspruch

- bei Anschlußkonkurs

- Beweislost f. Gebührenrohmen
- Gegenstondswert
: Anerkennungsverfohren f.

StB-Gesellschoft

- Honororvorschuß, Rückzohlung

- ordnungsgemöße Honororrechnung,
Unterschrift

Prospehhoftung

- Veriöhrungsbeginn

Sochwolterhoftung

Schoden

- Anwo ltskosten b. Abfindungsvergleich
- Geldbuße/-strofe

Steuerberotungsgesetz

- $57
: Wirtschoftsberotung,

Anlogenempfehlung

Steuerberotungsvertrog
- Pflicht zur ollgemeinen Rechtsberotung?

Steuergestoltun gsberotung

- wegen Anderung der Steuerrichtlinien

- Beroiung zu gesetzeswidriger Proxis

- unentgeltliches Wohnrecht

Veriöhrung (568 StBerG, $5lo WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler

u n d Veriö h ru n gsvorsch rift {Seku n dö ro nspruch }

: keine Belehrungspflicht
Kenntnis d. Fehlers
U n kenntnis ü ber Veriöh rungsvorsch rift

: Beweislost für -
- Veriöhrungsbeginn
: Ablouf d. Festsetzungsveriöhru ng
: Betriebsprüfung

ollgemein
: Kopitolonloge
: Verlust der Zb-AfA
: Zohlung d. Steuer

Veriöh run g, Schodenersotzonspruch
{551o WPO}
- Steuerberotu n g d.,,N u r-Wirtschoftsprüfer"

Versicherungsschutz

- Bindungswirkung d. Hoftpflichturteils

Wirtschoftsprüfer
- Befongenheit, S3l9 HGB

Zustellung

- on StB oder Mondonten

BGH v. 28.1.1988 - lX ZR 102/87
: WM \988,472
BGH v. 3.2.1988 - lVo ZR 196/86

BGH v. ll. 7. l9BB - ll ZR 232/87
: BB 1988,1992

BoyOLG Beschl. v. 17.9.1987

- BRes. 3 276/87
: AG 1988, l8

OLG Fronkfurt v.2.2.1988 - 14 U 132/86
: NJW 1988,2807

OLG Köln v. 19.9.1988 - 8 U l3iBB

OLG Oldenburg v. 4.11.1988 - 6 U 154/BB

LG Aochen v.2.9.1987 - 4 O 167 /87
: StB 1988,389

LG Dormsrodt v. 8. L l98Z - l0 0 245/86
LG Detmold v.12.12.1987 -1O268/87
LG Dortmund v.17.12.1987 -2O 60/87
LG Heidelbers v. 2l.9.l9BB - 3 O 65/88
LG Hildesheim v.21.4.1988 - 22 Qs l/88
LG Kielv.24.l0.l9B8 - ll O 302/BB

LG Köln v.25.6.1987 - 24 O 154/87

LG München lv.5.5.l9BZ - l0 O 15390/84

LG Wuppertol v. 9.2.1988 - 5 O 352/87

AG Euskirchen v. 20.8.1987 - 4 C 227 /87

BFH v. 29.7.1987 - I R 367, 379/83
: STEUER-TELEX0824
: LEXinform 0081194

BFH v. 26.8.1982 - I R 144/86
: BSIBI 88 ll,l09
BFH v.4.6.1986 - Vll E l/86
: BFH NV 1988,47

Erloß Nordrhein-Westfolen v. Z. l. lgBB

- s0202-4-vc

89, 2

89,22

89,12

89,25

88,22

89, 2

89,28
89, 30

89, 2

89, 30

89,

89, 2
89, t7

89, 6

89,25

89,14

89,14
89, 5

89, l4

89, 5
89, 5
89,28

Beschrönkung der Befugnis zur Abschlußprüfung, Befongenheit, $ 319 HGB

Eine Abschlußprüfungsgesellschoft konn nicht ollein desholb wegen Besorgnis der
Befongenheit obberufen werden, weil sie fortloufend die zu prüfende Gesällschoft
steuerlich und wirtschofisrechilich beroten und oußerdem die zu prüfende Gesellschoft
einem Vorsiondsmitglied der Prüfungsgesellschoft in seiner Eigenschoft ols Rechts-
onwolt Mondote erteilt hot.
(BoyObLG Beschl.v. 17.9.1987 - BRes. 3 276/87, AG 1988, lB)

Zustellung, Steuerbescheid und Einspruchsentscheidung

Eine Finonzbehörde muß Steuerbescheide und Einspruchsentscheidungen beim Fehlen
einer schriftlichen Vollmocht für einen Bevollmöchtigten dem Steuerpflichtigen persön-
lich bekonntgeben (zustellen), wenn nicht die besonderen Umstönde des Einzel{olles
dos lnteresse des Steuerpflichtigen on einer Bekonntgobe (Zustellungl gegenüber
seinem Bevollmöchtiglen eindeutig erkennen lossen.

Die Veweisung des $ 122 Abs. 5 s. 2 Ao 1977 oul dos VwZG ist eine obschlie0ende
Regelung, die den $ BO Abs. 3 S. 3 AO 1977 nicht einbezieht.
(BFH Urt.v. 29.7.1987 - I R367,379/83 - STEUER-TELEK0824: LEXinform oo8lt94)

Empfongsvollmocht für Steuerberoter

Noch Nr. I des Anwendungserlosses zu $ BO AO (BStBl. l9B7l,686l wird beiAngehöri-
gen dersteuerberotenden Berufe,diefürden Steuerpflichtigen hondeln,dieordnungs-
mößige Bevollmöchtigung vermutet. Sie brouchen desholb dem Finonzomt in oller
Regel keine Vollmocht vorzulegen.

FestlegungsbedÜrftig ist iedoch der umfong der vollmocht zum Empfong von Venvol-
tungsokten und Mitteilungen des Finonzqmtes im Steuerfestsetzungs- und Erhebungs-
verfohren {Empfongsvollmocht). Die Empfongsvollmocht bestimmi, welche Schriftstücke
dem Bevollmöchtigten unmifielbor übermifielt werden. Es liegt im gemeinsomen lnter-
esse der Angehörigen der steuerberotenden Berufe und der Finonzbehörden, die
Empfongsvollmocht eindeutig zu regeln und dem Finonzomt onzuzeigen.

Zu diesem Zweck wurde ein Vordruck,,Vollmocht" entwickelt, der in NRW londesweit
oufgelegt und den Angehörigen der steuerberotenden Berufe emp{ohlen wurde.
(Erloß Nordrhein-Westfolen v. Z.1.1988 - S 0202 -4-VC -
STEU ER-TELEX-Ken nziffer 1042)

Sorgfoltspflichten des Steuerberoters, g robes Verschulden
i.S. $173 Abs.l Sotz I Nr. 2 AO

Bei erstmoliger Gewinnermittlung noch $4 Abs.3 ESIG für einen neu gegründeten
Gewerbebetrieb hotderSteuerberoterdievon einem quolifizierten Mitorbeitervorge-
legten Arbeitsergebnisse durch eine überschlögige Abstimmung der Summen- und
Soldenliste mit der Gewinnermittlung und eine Plousibilitötsprüfung hinsichtlich der
Vollstöndigkeit und inneren Ubereinstimmung der einzelnen Posten zu überprüfen und
nochzuvollziehen.

Die Kontroll- und Uberwochungspflicht beinholtet ollerdings - wenn es sich um einen
bewöhrten und {ür die übertrogene Aufgobe quolifizierten Mitorbeiier hondelt - keine
Verpflichtung, dessen Arbeitsergebnis in ollen Einzelheiten zu überprü{en und nochzu-
vollziehen. Ob eine überschlögige oder ob eine stichprobenweise Uberprüfung ous-
reicht, höngt von den Umstönden des Einzel{olles ob.
(BFH Urt.v. 26.8.1987 - lRl44/86, BSIBI BB ll, 109)
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Honororrechnung des Steuerberoters, ordnungsmößige Unterschrift,

$9 StBerGebV

l. Der Steuerberoter konn sein Honoror nur oufgrund einer von ihm unterzeichneien
Honororrechnung fordern.

2. EineUnterschriftimSinne$9Abs.lStBerGebVsetztdosVorliegeneinesdieldentitöt
des Unterzeichnenden individuellen Schriftzuges vorous. Die Unterschrift muß nicht

lesbor sein. Einzelne Buchstoben sollen erkennbor sein (s. o. BGH NJW 1959, 234,

LM $lZ0 ZPO Nr. 8, BAG NJW 1982,1016, offenlossend BGH NJW l9BZ 1334).
(oLG Fronkfu fr un.v.2,2.l988 - 14 U 132/86, NJW 1988, 2B0Z)

Beweislosl bei Honororonspruch

Verlongt der Steuerberoter von seinem Mqndqnten die ubliche Vergütung noch der
StBerGebV so ist er zunöchst dofür beweispflichtig, do0 die von seinem Mondonten
behouptete niedrigere Vergütung nicht vereinbort worden ist. An seine negotive
Beweisführung sind indes keine strengen An{orderungen zu stellen. Er broucht nur eine

ousreichend dorgelegte entgegenstehende Behouptung zu widerlegen.
(LG Aochen Ut.v.2.9.1987 - 4 O167/87, StB 1988,3891

Steuerberolungsgesellschoft
Streitwert Anerkennungsverfohrens

ln Rechtsstreitigkeiien wegen Anerkennung einer Steuerberotungsgesellschoft ist der
Streitwert mit DM 50.000,- zu bemessen.
(BFH Beschl.v. 4.6.1986 - Vll E l/86, BFH NV 1988,471

Eine Neuerscheinung, die verdeche Gewinnousschüttungen vermeiden hilft:

ln 5. Aufloge wird dos Buch von Spitoler/Niemonn ,,Die Angemessenheit der Bezüge
geschöftsführender Gesellschofter einer GmbH" vorgelegt. Dos Buch befoßt sich mit

der hondels- und orbeitsrechtlichen Stellung des Gesellschofter-Geschöftsführers und

schlüsselt mit okribischer Genouigkeit Beurteilungskriterien für die Angemessenheit der
Bezüge ouf. Bei Auseinonderselzungen mit der Finonzverwoltung finden sich hier viel-

faltige HinweisezurVerteidigung. Ein gesondertes KopitelistderAlters- und Hinterblie-
benenversorgung des geschaftsführenden Gesellschofters gewidmet. ln die Neuouf-
loge wurde die zohlreiche Rechtsprechung und Literotur umfossend eingeorbeitet. Dos

Buch hilft einem Beroter, Hoftungsrisiken wegen verdeckter Gewinnousschüttungen on

Gesel lschofter-Geschöftsf üh rern zu vermeiden.

Hofiung des Steuerberolers
- Belehrungspflichten

- unentgeltliches Wohnrecht der Eltern
(OLG Oldenburs Urt.v. 4.ll.l9BB - 6 U 154/BBl

I

Gl Hinweis

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Der Steuerberoter ist nicht verpflichtet, den Mondonten noch Ande-

rung der Steuerrichtlinien von sich ous dorouf hinzuweisen, dos unent-

geltliche Woh nrecht für die Mutter in ein Mietuerhöltn is umzuwo ndel n.

2. Der Steuerberoter do rf n ichi Hinweise und An reg ungen geben, die ih m

ols Hilfestellung zu gesetzeswidrigen Proktiken ongekreidet werden

könnten.

Aus den Gründen:

Die Berufung des Klögers istsochlich nichtgerechtferligt. Dos Londgericht

hotzutreffend ongenommen, doß der Beklogte beidersteuerlichen Bero-

tung des Klögers und seiner Mutter, um deren steuerliche lnteressen es

gleichzeitig ging, von dem Sochverholt ousgehen mußte, der ihm unter-

breitetworden wor bzw. wie ersich ihm dorsiellte. Worouf der Klöger und

seine Mutter vorrongig Wert legten, ergob dos Auftrogsschreiben des

Noiors B. vom 23.11.1983, in welchem der Beklcgte dorouf hingewiesen

wurde, doß unbedingt ouch die Moglichkeit der 7 b-Abschreibung fur O.
gesicherl sein müsse, und zwor ouch im Hinblick ouf dos einzutrogende

Altenteilsrecht fur seine Mutter. Wie dos Auskunftsschreiben des Beklog-

ten on den Notor B. vom 5.12J983 und der demgemöß formulierte Uber-

trogungsvertrog zeigen, hot der Beklogte dem Klöger durchous hilfreiche

steuerliche Auskünfte gegeben, die es dem Klöger ermöglichten, für die

geso mten Ersteh ungskosten des Zweifo milien ho uses einschließlich der in

ein unbefristetes Dorlehen der Mutter umgewondelten Restschuld die

Zb-Abschreibung in Anspruch zu nehmen. Dobei istzu berücksichtigen,

doß die beobsichtigte und demgemöß getroffene Vereinborung eines

unentgeltlichen Wohnungsrechts fürdie Mutterdes Klögers nicht etwo vom

Beklogten vorgeschlogen, sondern ols von den Vertrogsschließenden

gewollt beidem Prüfungsouftrog des Beklogten vorgegeben wo[ so doß

dieser überhoupi nichtvon sich ous ouf den Gedonken kommen mußte,

doß etwos onderes ols ein unentgeltliches Wohnungsrecht zwischen den

Vertrogsschließenden diskutobel sein könnte. lm übrigen ist die Einröu-

mung eines unentgeltlichen Wohnungsrechts ohnehin eher die Regel bei

derortigen bzw. vergleichboren Vertrögen zwischen Eltern und Kindern.
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Mit seiner steuerlichen Berotung gemöß Schreiben v.5.12.1983 hotte der
Beklogte zunöchst einmol seine ihm gemöß Berotungsouffrog und noch
$ 33 Steuerberotungsgesetz obliegende Pflicht vollouf erfüllt.

Aber ouch bei seiner nochfolgenden Totigkeit für den Klöger hot der
Beklogte iedenfolls nicht schuldhoft Berotungs- und Hinweispflichten ver-
letzt. Selbstwenn mon dovon ousgeht, doß die vom Klöger unter Mithilfe
des Beklogten {ür dos Johr l9B4 ongestrebte Abschreibung der Wer-
bungskosten für dos gesomte Geböude noch den zwischenzeitlich ergon-
genen Steuerrichtlinien nur durch nochtrögliche Anderung des Altenteil-
rechts der Mutter in ein Mietverhöltnis zu erreichen und dem Beklogten
diese Rechtsloge im Zeitpunkt der Erstellung der Steuererklörung ouch
bekonnt wor, bestond fur ihn keine Pflicht, den Klöger unoufgefordert
dorouf hinzuweisen, dofl dos zwischen ihm und seiner Muttervereinborte
unentgeltliche Woh nu ngsrecht in ein entgeltliches u m gewo ndelt werden
müsse, domit Werbungskosien für dos gesomte Obiekt in Anspruch
genommen werden könnten. Der Beklogte hotte ohne einen ousdrück-
lichen Hinweis des Klögers oder seiner Mutter nicht den geringsten Anloß
onzunehmen, doß der Klöger und insbesondere seine Mutter eine solche
Vertrogsumwondlung wünschten und dozu bereit sein würden. Solonge
eine solche ernstlich und vor ollem ouch redlich gemeinte Absicht doher
von keiner Seite on den Beklogten herongetrogen wurde, mußte dieser -
selbst wenn er on eine solche Moglichkeit der Vertrogsumgestoltung
gedocht hötte - sich ols Steuerberqter vor Hinweisen bzw. Anregungen
hüten, die ihm womöglich ols Hilfestellung zu gesetzeswidrigen Proktiken

ongekreidetwerden konnten. lm übrigen gereicht es dem Beklogten ober
schon nichtzum Verschulden, wenn er ollein wegen einer inzwischen ein-
getretenen Verönderung im Steuerrecht bzw. in der Sieuerproxis nicht ouf
den Gedonken kom, doß dieses für den Klöger und seine Mutter oktuell
sein könne.

An dieser Beudeilung öndert es ouch nichis, wenn mon die Behouptung
des Klögers ols wohr unterstellt, doß seine Mutter unmittelbor noch Ver-
trogsschluß telefonisch beim Beklogten ongefrogt, ob sie dem Klöger
für dos Wohnen etwos zohlen durfe. Eine solche Anfroge mußte den
Beklogten durchous nicht ouf den Gedonken kommen lossen, doß die
Mutter des Klögers etwo vorhobe, ihr bisheriges unentgeltliches Wohn-
recht, dos ouf ihr Betreiben iederzeitouch durch Einirogung in dos Grund-
buch dinglich obgesichert werden konnte, durch Anderung der getroffe-
nen Vereinborung mitforton bindenderWirkung {ürsie in ein entgeltliches
umzuwondeln. Ebenso gut konnte eine solche Frogestellung der Mutter
des Klögers ous der Sicht des Beklogten den Sinn hoben, doß sie nur
wissen wollte, ob eine solche freigiebige Zuwendung ihre bisherigen

Gl Leirsörze

Die im nicht nochgelossenen Schriftsotz des Klögers v. 5. 2.l9BZ gemoch-
ten Ausführungen geben keinen Anloß, die mündliche Verhondlung wie-
derzueröffnen.

Anmerkung:

Dos Urteil des LG Wuppertol befindet sich ouf der Linie der BGH-Recht-
sprechung (BGH Gl 1986,22: DStR 1986,200 m.Anm. Messmer: NJW
1986,1162t.

Bei nicht system-bedingten Fehlern, z. B. bei ongeblichen Doppelbuchun-
gen, bleibtes beiderstrengen Dorlegungs- und Beweislostdes Mondon-
ten (OLG Köln, Gl l9BB,l28l.

Bei verspöleter Beendigung der Buchführungsorbeiten trögt der Steuer-
beroter die Dorlegungs- und Beweislost für die Behouptung, die Verspö-
tung sei nicht von ihm zu vertreten (BGH, Gl 1986, 23 : WM 1986,677;
BGH, Gl 15 / 82 : ZiP 1982, 1214 m. Anm. Hougl.

Honororonspruch bei Anschlußkonkurs

l. Ein Steuerberoter, der die Anmeldung eines gerichtlichen Vergleichsverfohrens vor-
bereitet und seine Tötigkeit vor der Verfohrenseröffnung beendet hot, ist Vergleichs-
glaubiger. Sein Vergütungsonspruch gehort in einem Anschlußkonkursverfohren
weder zu den Mossekosten noch zu den bevorrechtigten Konkursforderungen.

2. llol der Vergleichsverwolter dem Vergleichsberoter die ongemessene Vergütung
ousbezohlt, so konn diese Zohlung im nochfolgenden Anschlußkonkurs in der Regel
weder ongefochten noch wegen ungerechtferligier Bereicherung zurückverlongt
werden.

(BGH Urr.v.28.l.l9BB - lX ZR 102/87,WM1988,4721

Honororvorschüsse, Rückzohlung

Hot ein SteuerberoterVorschüsse und nicht die Bezohlung bereits erbrochterTeilorbei-
ten erholten, so richtet sich die Rückzohlung solcher Vorschüsse nicht noch g 812 BGB;

vielmehr ist $667 BGB entsprechend onwendbor, wenn es sich um eine Geschöfts-
besorgung hondelt.

Hot der Steuerberoter die erholtenen Vorschüsse nicht verdient, ist er insoweit zu ihrer
Rückzo h lun g verp{lichtet.
(BGH Urt.v.3.2.l9BB - lVo ZR 196/86, StB l9BB,3l2l
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Aber selbst unter Beochtung dieser Grundsötze ist der Klöger seiner
Substoniiierungslost nicht nochgekommen. Der Klöger hot dem Gericht
lediglich einen Ordner mit den gesomten Buchführungsunterlogen des
Zedenten W. fur dos Kolenderiohr l9B3 überreicht. Allein ous diesen
Unterlogen isi weder für den Beklogten noch für die Kommer ersichtlich,
beiwelchen Rechnungen der Beklogte die beigestellten Moteriolien der
Auftroggeber von den Erlösen hötte obsetzen müssen. Der Klöger hötte
zumindest exemplorisch einige der beonstondeten Rechnungsfehl-
buchungen benennen und dorlegen müssen, wie onhond dieser Rech-

nungen für den Beklogten eine ondere Form der Gewinnermittlung
erkennbor gewesen sein soll. Wenigstens ober hötte es eines Totsochen-
vortrogs dofur bedurFt, onhond welcher Kriterien der Beklogie feststellen
konnte, welche der ihm vorgelegien Rechnungen beigestellies Moteriol
der Auftroggeber enthielten. Dies gilt umso mehr, weil - wie der Klöger
selbst vortrögi - nur in verschiedenen Föllen von den Auftroggebern dos
Moteriol zur Verfügung gestellt worden ist und desholb nicht olle Rech-

nungen vom Beklogten gleichbehondelt werden konnien.

Dorüber hinous hot der Klöger nicht einmol vorgetrogen, dof) der Zedeni
W. vor Erstellung der Gewinnermittlung ouf die vom Klöger behoupteten
Rechnungsbesonderheiten hingewiesen worden wor. Es sind keine Tot-

sochen ersichtlich, worum die Rechnungen unterschiedlich zu behondeln
woren. Dies ergibt sich weder ous den vorgelegien Buchführungsunter-
logen, noch ous onderen Anholtspunkten.

Do der Zedent W. ein Bougeschöft betrieb, bei dem grundsötzlich dos
verorbeitete Moieriol mit in Rechnung gestellt wird, konnte der Beklogte
ohne einen entsprechenden Hinweis des Zedenten W. dovon ousgehen,
doß dos in den Rechnungen oufgeführte Moteriol steuerrechtlich eben-
folls ols Einnohme zu berücksichtigen wor. Aus diesem Grunde wor der
Beklogte ouch nicht verpflichtet, von sich ous beim Zedenten nochzu-
frogen, ob von den in den Rechnungen oufgeführten Moteriolien einiges
Mqteriql nicht ols Einkommen behondelt werden durtte.

Noch olledem fehlt es on einer schlüssigen Dorlegung, doß der Beklogte
schuldhoft seine Pflicht ous dem Steuerberqtervertrog mit dem Zedenten
W. verletzt hot.

Eines richterlichen Hinweises gemöfl $139 ZPO ouf die mongelnde
Subsiontiierung und Schlüssigkeit des Klögevortroges bedurlte es nicht,
do bereits der Beklogte in seiner Klogeerwiderung v.7.l0.l9BZ hierouf
hingewiesen hot. Dorouf höfie deronwoltlich vertretene Klöger reogieren
können und müssen (vgl. BGH WM 1984,111,1121.

vertroglichen Rechte irgendwie beeintröchtigen konnten. Unter diesen

Umstönden bestond für den Senot nicht der geringste Anloß, die Mutter
des Klögers zu dieser Behouptung zu vernehmen.

Do sich noch olledem schon nichifeststellen loßt, doß der Beklogte seine

Steuerberoterpflichten gegenüber dem Klöger verletzt hot, konn ouf sich

beruhen, ob dem Klöger eine Anderung des bisher unentgeltlichen

Wohnungsrechis in ein entgeltliches von der Steuerbehörde überhoupt
obgenommen worden wöre und wenn io, ob er und seine Mutter, um

deren sieuerlichen Belonge es ebenfolls ging, sich unter Berücksichtigung

oller steuerlich relevonten Umstönde dodurch wirklich bessergestonden

hötten, ols sie noch der olten Regelung stehen.

Hoftung des Steuerberolers
- Vero ntwofu n gsbereich

- eigene Sochkunde des Mondonten
(LG Detmold Urt.v.ll.l2.l9B7 -l O 268/B7l

Leitsötze (d.Verf.l'

L lst der Steuerberoler zvr umfossenden Berotung des Mondonten ver-
pflichtet, so beinholtet dies nicht die Pflichtzur Berotung in ollgemeinen
Rechtsfrogen. Diese muß der Mondont in eigenerVerontworfung oder
noch Befrogung von Rechtsonwölten entscheiden.

2. Ein erfohrener Geschöftsmonn konn den lnholt eines Aufrechnungs-

verbots im Mietvertrog und die Folgen einer zurückbeholtenen Miete
selbst beurteilen.

Aus den Gründen:

Der Beklogte ist nicht verpflichtet, dem Klöger die Verfohrenskosten des

Röumungsprozesses und die Schöden ous der fristlosen Kündigung des

Lodenlokolszu ersetzen. Die Rotschlöge des Beklogten können furdie Ent-

scheidungen des Klögers nicht verontwortlich gemocht werden. Die

Konsequenzen muß der Klöger selbst trogen.

Es konn dem Beklogten schon nichtongelostetwerden, doß es überhoupt
zur fristlosen Kündigung gekommen ist.
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Der Beklogte wor der Steuer- und Wirtschoftsberoter des Klögers. ln

seinen Aufgobenbereich fielen domit insbesondere die Beorbeitung ieg-
licher Steuerongelegenheiten, Vermögensdispositionen und Rentobilitöts-

überlegungen. Eine iuristische Berotung sollte der Beklogte nicht durch-
führen. Selbst noch dem Vortrog des Klögers hotte er sich ouch nicht

o ngemoflt, iuristische Fro gen in eigener Soche kom petent zu entscheiden.

Eine Folschberotung in sieuerlichen Angelegenheiten behouptet nicht

einmol der Klöger selbst. Bezüglich der seit Oktober l9B0 zusötzlich

gezohlten Mehrwertsteuer hotte der Beklogte herousgefunden, doß
Erstotfungsonsprüche des Klögers bestonden. Diese Berotung wor kor-

rekt. Der Klöger konnte die überzohlte Mehrwedsteuer noch $ Bl2 BGB

zurückverlongen.

Der Klöger verrechnete ober die Rückerstottungsonsprüche mit den
loufenden Mieten. Diese Entscheidung - mog sie ouch vom Beklogten

gesteuedworden sein - trof der Klöger. Der Klögerselbstwordovon über-

zeugI, doß der Vermieter keinen Anspruch ouf den loufenden Mietzins
hotte, und doß die Einbeholtung zusötzlich einen günstigen Spielroum für

spötere Verhondlungen schuf.

Die Hoftung des Beklogten konn in diesem Zusommenhong nicht domit
begründet werden, dieser hobe den Klöger folsch beroten, indem er dos

Aufrechnungsverbot des Mietvertroges übersehen und dodurch die
Gefohr einer fristlosen Kündigung provoziert hobe. Schodenersotz-
onsprüche des Klögers können nur ous einer vedroglichen Pflichverlet-
zung des Beklogten hergeleitet werden. Der Berqtervertrog verpflichtete
den Beklogten ober nuq in steuerlicher und wirtschoftlicher Hinsicht tötig zu

werden. Für iuristische Berotungen wor der Beklogte nicht kompeient.

Rechtsfrogen mußte der Klöger entweder in eigener Verontwortung oder
noch der Befrogung von Rechtsonwölten entscheiden. Dies golt ouch für

die Froge, in welcher Form die Rückerstottungsonsprüche om zweck-

mößigsten durchgesetzt werden konnten. Es hondelte sich um eine rein

iuristische Problemotik. Moglichkeiten und Risiken konnten nurvon einem

Rechtsonwolt mit Gewöhr und den sich dorous ergebenden Hoftungs-
konsequenzen beontwortet werden. Der Beklogte konnte für enispre-
chende Rotschlöge nicht verontwortlich gemocht werden. Auf dessen

Rotschlog durFte sich der Klöger nicht ollein verlossen.

Mit Schreiben v.28.4.1984 hotte der Vermieter ousdrücklich dorouf hin-

gewiesen, doß im Miefuerlrog ein weiigehendes Aufrechnungsverbot
entholten wor. Spötestens ouf diese Mitteilung hin hötten dem Klöger
Zweifel kommen müssen, ob die ongenommene Aufrechnungsmöglich-
keit totsöchlich gegeben wor. ln dieser Situotion durFte sich der Klöger

Zum Sochverholt:

Der Mondont behouptet, der vom Steuerberoier ermittelte Gewinn in

Höhe von DM 60.594,97 sei zu hoch, vielmehr betroge der totsöchliche

erwirtschoftete Gewinn lediglich DM 43.928,46. Zu der erhöhten
Gewinnermittlung sei es gekommen, weil der Steuerberoter übersehen

hobe, doß die Auftroggeber des Mondonten in verschiedenen Fallen

Moteriol bei der Durchführung von Bouvorhoben zur Verfügung gesiellt

hötten. Mit diesen Auftroggebern hobe ervereinborl, doß er lediglich die
reine Arbeitsleistung erbringen werde. ln den vom Mondonten donn
erteilten Rechnungen sei dos zur Verfügung gestellte Arbeitsmoteriol im

Rechnungsbetrog mitentholten gewesen. Die Kosten für dieses beige-
stellte Moteriol hobe der Mondont seinen Auftroggebern donn wieder
ersetzt.

Zur Dorlegung dieser behoupteten folschen Gewinnermittlung legte der

Mondonteinen Aktenordnervor, in dem sich die gesomten Buchholtungs-

unterlogen für l9B3 befinden sollten.

Aus den Gründen:

Die Kloge isi unbegründet. Der Klöger konn ous keinerlei rechtlichem

Gesichispunkt vom Beklogten die Zohlung von Schodenersotz wegen
sch u ld hofter Pf lichverletzu n g ei nes Sieuerberotervertro ges verl o n gen.

Der ous obgetretenem Recht vorgehende Klöger ist für dos Vorliegen
einer schuldhoften Pflichverletzung des zwischen dem Zedenten W. und

dem Beklogien ehemols besiondenen Sieuerberotervertroges dor-
legungs- und beweispflichtig. Er ist insbesondere verpflichtet, substontiiert
dozulegen, worin die schuldhofte Pflichverletzung des Beklogten liegen

soll. Dieser Verpflichtung ist der Klöger nicht nochgekommen.

Allerdings sind noch der hier vergleichsweise heronziehboren Recht-

sprechung des BGH zur fehlerhoften Buchführung eines Steuerberoters

o n d ie Substontiierungslost dessen, der Schodenersotz von ei nem Steuer-

beroter wegen fehlerhofter Buchführung {ordert, keine überhöhten
Anforderungen zu stellen. Dies gilt insbesondere dofür, doß vom Klöger

nicht verlongt werden konn, im einzelnen dorlegen zu müssen, welche
Buchf ü h ru n gen o uf welche Weise zu Differenzen gefü h rt ho ben. Viel m eh r

gen ügt für eine o ngemessene Verteidig ungsmög lich keit des Beklo gten,

doß der Klöger iedenfolls bei schon im System begründeten Buchführungs-

fehlern exemplorisch dqs Fehlverholten des Beklogten vorführt (vgl. BGH

V/M 1986, 261,262: Gl ]986,27 EWIR $68 StBerG 1/86,297 Gröfel.
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Ein schuldhofter Verstofl gegen die Belehrungspflicht setzt [edenfolls
vorous, doß der Beklogte die Möglichkeit der Entstehung von Schoden-
ersotzqnsprüchen gegen ihn erkqnnte oder erkennen mußte. Für den
Beklogten wor iedoch nicht erkennbor, doß die Klagerin von derWeiter-
führung der Abschreibung, die ihr einen sofortigen und unmittelboren
Vermögensvorteil brochte, unter Umstönden obgerückt wöre, um sich
eine Option für die Zukunft zu erholten, so doß er einen Berotungsfehler
begongen hobe. Es mog sein, doß der Beklogte im Rohmen des gegen ihn
gerichteten pri mö ren Schodenersotzo nspruch es beweispf lichtig dof ü r ist,

dofJ d ie Klö gerin o uf d ie Weiterf ü h ru n g der Absch rei bu n g n icht verzichtet
hötte. Hier ober geht es dorum, ob der Beklogte möglicherweise gegen
ihn im Roum stehende Ansprüche erkonnte oder erkennen mußte und ge-
holten wor, die Klögerin ouf die loufende Veriöhrung solcher Ansprüche
hinzuweisen. Für die Voroussetzungen eines solchen Anspruches ist die
Klögerin im vollen Umfonge beweispflichtig, olso dofür, doß der Beklogte
die Weiterfü h ru n g der Absch rei bu n g n icht o ls i m wo h lversto nden en I nter-
esse der Klögerin verstehen durlte.

nicht mit dem Rot des Beklogten begnügen. Blieben ihm Zweifel on der
Zulössigkeit einer Aufrechnung, hötte er den Rot eines Anwolts suchen
müssen.

Der Klöger hot nicht dorgeton, doß der Beklogte ouch in luristischen Frogen
eine besondere Sochkompetenz für sich in Anspruch genommen und
domit besonders Vedrouen beonsprucht hötte. Der Klögertrögt hierzu vor,
der Beklogte hobe ihm - dem Klöger - ouch noch Eingong des Schrei-
bens v. 28.4.1984,,noch wie vor und ousdrücklich geroten, die demnöchst
folligen Mieien einzubeholten'l Er hoben ihm gegenüber erklö4 ,,bei
N ichtzo h I un g der dem nöchst fö I ligen Mieten könne ih m ü berho upt nichts
possieren'1

Selbstwenn der Beklogte seine Rechtsmeinung mit diesen Worten bekröf-
tigt hot, konnte der Klöger dorous nicht entnehmen, doß die Rechtsfroge
von dem Beklogten obschließend geprüft wor. Der Klöger selbst trögt
nicht vor, doß sich der Beklogte in dieser Hinsicht geöußert hotte. Auch ist
nicht dorgeton, doß der Beklogte zur Beruhigung des Klögers deutlich
gemocht hötte, er besitze genug Erfohrung in rechtlichen Dingen, um die
Moglichkeit einerAufrechnung und die evtl. Gefohren richtig obschötzen
zu können. Diesen Eindruck konnte der Klöger ouch nicht ous dem vom
Beklogten diktierten Schreiben v. 30.4.1984 entnehmen. ln diesem
Schreiben wird die erklörte Aufrechnung lediglich domit begründet, doß
dodurch eine gerichtliche Auseino ndersetzu n g verm ieden werden sollte.
Diese Aussoge wor erkennbor nur von wirtschoftlichen Uberlegungen
getrogen. Mit den furistischen Bedenken on der Moglichkeit einer Au{-
rechnung setzie sie sich überhoupt nicht ouseinonder.

Auch dieAusführungen im nicht nochgelossenen Schriftsoiz des Klögersv.
B.l2.l9B7 können eine Hoftung des Beklogten nicht begründen. Selbst
wenn der Beklogte erklört hot, doß neuerliche Frogen im Vordergrund
stünden, von denen Rechisonwölte nichts verstünden, konnte der Klöger
dorous entnehmen, doß die iurisfische Problemotik gerode nicht geprüft
wor.

Schließlich ist die Kommer der Uberzeugung, doß der Klöger die Proble-
motik selbst erfqssen konnte und ouch selbst erfoßt hot. Der Klöger ist ein
erfohrener Koufmonn. Er hotte früher zohlreiche ongemietete Geschöfts-
lokole gefuhrt. Er wor deshqlb in der Loge, selbst die Zulössigkeit eines
Aufrechnungsverbots und die Folgen einer zurückbeholtenen Miete zu
beurteilen.

Hoftung des Steuerberolers
- Dorlegungslost bei Buchführungsfehler

- Anmerkung
(LG Wupperlol Urt.v. 9.2.1988 - 5 O 352/B7l

Leitsötze td.Verf.l,

I . Der Mondont muß zur Dorlegung eines im System begründeten Buch-

füh rungsfeh lers exem plo risch ein ige Feh I buchu ngen von Rech nu ngen
benennen. Er muß z. B. dorlegen, ous welchen Gründen dem Steuer-
beroier erken n bo r wo r, doß d ie zu r Verbuch u n g vorgelegten Rech n u n-

gen ouch vom Auftroggeber des Mondonten beigestelltes Moteriol
enthielten, so doß nicht der volle Rechnungsbetrog ols Einnohme zu

verbuchen gewesen wö re.

2. Zur Dorlegung eines Buchführungsfehlers genügt es nicht, einen
Ordner mit den gesomten Rechnungsunterlogen zu übergeben.
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Veriöhrung von Schodenersofzqnsprüchen,
$51q WPO
- Verl ust der Absch reibu ngsmög lichkeit

gemöß $ Zb ESIG

- Verletzung der Belehrungspflicht
(LG Kiel Ur1.v.24.10.1988 - 1l O 302/BB)

Die Klögerin ist derAnsicht, dofl der Beklogte sich durch die unterlossene

Belehrung über die Moglichkeit, ouf die erhöhten Abschreibungen für dos

Hous in B. zv verzichten, schodenersotzpflichtig gemocht hobe. Sie

behouptet, ihrwerde in derZeitvon l9B4 bisl99lein Schoden in Höhevon

33.902,- DM entstehen.

Aus den Gründen:

Die Kloge ouf eine schuldhofte Verleizung des zwischen den Porteien

do mo ls bestehenden Steuerberotu n gsvertro ges ( Geschöftsbesorg u n gs-

vertrogesl ist nicht begründet. Die KloEe ist obzuweisen, weil der

Anspruch veriöhrt isi.

Fürden Beklogten, der,,Nur-Wirtschoftsprüfe/'ist, gilt gemöß $ 5l o WPO,

wen n Schodenersotzo nsprüche o us feh lerhofter Sieuerberoiu n g gegen

ihn geltend gemocht werden, eine fünf|öhrige Veriöhrungsfrist. Die Frist

beginnt mit der Entstehung des Schodens. Entgegen der Ansicht der

Klögerin entstond derVermögensnochteil für sie nicht erst, ols sie im Johre

l9B4 dos Hous M.-stroße etworb und dos Finonzomt ihren Antrog, die

erhöhten Absetzungen noch $Zb ESIG in Anspruch zu nehmen, ob-

schlögig beschied, sondern bereits im Johre 1977, ols sie der Absetz-

borkeit eines neu zu erwerbenden Obiektes durch die Weiterführung der

vom Erblosser begonnenen Abschreibung verlustig ging. Bereits domols

trot ein Vermögensnochteil für sie ein, do sie um die Abschreibungs-

moglichkeit,,örme/' geworden wor. Zwor ließ sich noch nicht übersehen,

ob überhoupt und donn in welcher HOhe sich der bereits eingetretene

Vermögensnochteil - im Folle eines erneuten Housewerbs - cuswirken

würde. Es wor ober mehr entstonden ols eine,,risikobehoftete" Situotion
(vgl. BGH in NJW 1987,1887), sondern eine bereiis eingetretene Ver-

schlechterung der Vermögensloge mit der nicht entferntliegenden Mog-
lichkeit des Auftretens zu erwortender Folgen des zum Schodenersotz

verpflichtenden Verholtens. Konn mit derortigen Spötfolgen gerechnet

werden, ist zur Unterbrechung der Veriöhrung, die mit dem frÜheren

Schodeneintritt begonnen hot, die Erhebung einer Feststellungskloge

erforderlich (BGH o.o.O.l.

Die Kloge ist ouch nicht ols sogenonnter,,sekundörer Schodenersotz-

onspruch" begründet. Es mog dohinstehen, ob ein Wirfschoftsprüfer in
gleicher Weise wie ein Rechtsonwolt verpflichtet ist, seinen Mondonten

ouf die MOg lich keit seiner eigenen Hoftu ng hinzuweisen u nd ih n über die

hierfur geltenden Veriöhrungsvorschriften zu belehren mit der Folge, doß

der so entsto ndene Scho denersotzo nspruch der Veriö h ru n gsei n rede o ls

Replik entgegengeholten werden konn.

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Schodenersotzonsprüche gegen,,Nur-WirtschoftsprÜfe/' wegen

{ehlerhofter Steuerberotung veriöhren gemöfl $5lo WPO in 5 Johren

noch Entstehung des Schodens.

2. Der Schoden wegen des Verlustes der Abschreibungsmöglichkeit

gemöß $Zb ESIG entsteht mit erstmoliger lnonspruchnohme der

7b-AfA. Es ist gleichgültig, wenn in diesem Zeitpunkt die Hohe des zu

erwor-tenden Schodens - im Folle eines erneuten Houskoufs - nicht

erkennbor ist.

3. Eine schuldhofte Verletzung der Belehrungspflicht über Fehler in den

eigenen Arbeiien setzt vorous, doß der WirtschoftsprÜfer die Bero-

tu ngsfeh ler erko n nie oder erken nen m ußte. DerAnspruchsteller ist inso-

weit beweispflichtig.

Zum Sqchverholt:

Die Klögerin erbte im Februor 1975von ihrem verstorbenen Ehemonn dos

in dessen Alleineigentum befindliche Hous in B. FÜr dieses Hous bestond

zum domoligen Zeitpunkt noch für dreiiohre die Abschreibungsmöglich-

keit noch $Zb ESIG. Die Klögerin suchte den Beklogten zum Zwecke

steuerlicher Berotung ouf. Der Beklogte erstellie fur die Klögerin die

Steuererklörung für dos Johr 1976.Er fuhrte die Z b-Abschreibung fÜr dos

Hous in B. fort. Die Klögerin wurdevon ihm nichtdorouf hingewiesen, doß

sie ouf die lnonspruchnohme der Abschreibung noch $Zb verzichten

könne, um im Folle eines neuen Grundstückserwerbs sich die steuerliche

Absetzborkeii zu erholten.

lm Johrlg84 erworb die Klogerin dos Hous M.-stroße in K. Dos Finonzomt

lehnte den Antrog der Klögerin, die erhöhien Abseizungen gemöß $ Zb

ESIG für eine Eigentumswohnung des Houses onzuerkennen, ob, dc die

Klögerin die erhöhten Abschreibungen bereits für dos GrundsiÜck in B. in

Anspruch genommen hobe (Bl. 6 d.A.l.
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Veriöhrung von Schodenersofzqnsprüchen,
$51q WPO
- Verl ust der Absch reibu ngsmög lichkeit

gemöß $ Zb ESIG

- Verletzung der Belehrungspflicht
(LG Kiel Ur1.v.24.10.1988 - 1l O 302/BB)

Die Klögerin ist derAnsicht, dofl der Beklogte sich durch die unterlossene

Belehrung über die Moglichkeit, ouf die erhöhten Abschreibungen für dos

Hous in B. zv verzichten, schodenersotzpflichtig gemocht hobe. Sie

behouptet, ihrwerde in derZeitvon l9B4 bisl99lein Schoden in Höhevon

33.902,- DM entstehen.

Aus den Gründen:

Die Kloge ouf eine schuldhofte Verleizung des zwischen den Porteien

do mo ls bestehenden Steuerberotu n gsvertro ges ( Geschöftsbesorg u n gs-

vertrogesl ist nicht begründet. Die KloEe ist obzuweisen, weil der

Anspruch veriöhrt isi.

Fürden Beklogten, der,,Nur-Wirtschoftsprüfe/'ist, gilt gemöß $ 5l o WPO,

wen n Schodenersotzo nsprüche o us feh lerhofter Sieuerberoiu n g gegen

ihn geltend gemocht werden, eine fünf|öhrige Veriöhrungsfrist. Die Frist

beginnt mit der Entstehung des Schodens. Entgegen der Ansicht der

Klögerin entstond derVermögensnochteil für sie nicht erst, ols sie im Johre

l9B4 dos Hous M.-stroße etworb und dos Finonzomt ihren Antrog, die

erhöhten Absetzungen noch $Zb ESIG in Anspruch zu nehmen, ob-

schlögig beschied, sondern bereits im Johre 1977, ols sie der Absetz-

borkeit eines neu zu erwerbenden Obiektes durch die Weiterführung der

vom Erblosser begonnenen Abschreibung verlustig ging. Bereits domols

trot ein Vermögensnochteil für sie ein, do sie um die Abschreibungs-

moglichkeit,,örme/' geworden wor. Zwor ließ sich noch nicht übersehen,

ob überhoupt und donn in welcher HOhe sich der bereits eingetretene

Vermögensnochteil - im Folle eines erneuten Housewerbs - cuswirken

würde. Es wor ober mehr entstonden ols eine,,risikobehoftete" Situotion
(vgl. BGH in NJW 1987,1887), sondern eine bereiis eingetretene Ver-

schlechterung der Vermögensloge mit der nicht entferntliegenden Mog-
lichkeit des Auftretens zu erwortender Folgen des zum Schodenersotz

verpflichtenden Verholtens. Konn mit derortigen Spötfolgen gerechnet

werden, ist zur Unterbrechung der Veriöhrung, die mit dem frÜheren

Schodeneintritt begonnen hot, die Erhebung einer Feststellungskloge

erforderlich (BGH o.o.O.l.

Die Kloge ist ouch nicht ols sogenonnter,,sekundörer Schodenersotz-

onspruch" begründet. Es mog dohinstehen, ob ein Wirfschoftsprüfer in
gleicher Weise wie ein Rechtsonwolt verpflichtet ist, seinen Mondonten

ouf die MOg lich keit seiner eigenen Hoftu ng hinzuweisen u nd ih n über die

hierfur geltenden Veriöhrungsvorschriften zu belehren mit der Folge, doß

der so entsto ndene Scho denersotzo nspruch der Veriö h ru n gsei n rede o ls

Replik entgegengeholten werden konn.

Leitsötze (d.Verf.l'

l. Schodenersotzonsprüche gegen,,Nur-WirtschoftsprÜfe/' wegen

{ehlerhofter Steuerberotung veriöhren gemöfl $5lo WPO in 5 Johren

noch Entstehung des Schodens.

2. Der Schoden wegen des Verlustes der Abschreibungsmöglichkeit

gemöß $Zb ESIG entsteht mit erstmoliger lnonspruchnohme der

7b-AfA. Es ist gleichgültig, wenn in diesem Zeitpunkt die Hohe des zu

erwor-tenden Schodens - im Folle eines erneuten Houskoufs - nicht

erkennbor ist.

3. Eine schuldhofte Verletzung der Belehrungspflicht über Fehler in den

eigenen Arbeiien setzt vorous, doß der WirtschoftsprÜfer die Bero-

tu ngsfeh ler erko n nie oder erken nen m ußte. DerAnspruchsteller ist inso-

weit beweispflichtig.

Zum Sqchverholt:

Die Klögerin erbte im Februor 1975von ihrem verstorbenen Ehemonn dos

in dessen Alleineigentum befindliche Hous in B. FÜr dieses Hous bestond

zum domoligen Zeitpunkt noch für dreiiohre die Abschreibungsmöglich-

keit noch $Zb ESIG. Die Klögerin suchte den Beklogten zum Zwecke

steuerlicher Berotung ouf. Der Beklogte erstellie fur die Klögerin die

Steuererklörung für dos Johr 1976.Er fuhrte die Z b-Abschreibung fÜr dos

Hous in B. fort. Die Klögerin wurdevon ihm nichtdorouf hingewiesen, doß

sie ouf die lnonspruchnohme der Abschreibung noch $Zb verzichten

könne, um im Folle eines neuen Grundstückserwerbs sich die steuerliche

Absetzborkeii zu erholten.

lm Johrlg84 erworb die Klogerin dos Hous M.-stroße in K. Dos Finonzomt

lehnte den Antrog der Klögerin, die erhöhien Abseizungen gemöß $ Zb

ESIG für eine Eigentumswohnung des Houses onzuerkennen, ob, dc die

Klögerin die erhöhten Abschreibungen bereits für dos GrundsiÜck in B. in

Anspruch genommen hobe (Bl. 6 d.A.l.
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Ein schuldhofter Verstofl gegen die Belehrungspflicht setzt [edenfolls
vorous, doß der Beklogte die Möglichkeit der Entstehung von Schoden-
ersotzqnsprüchen gegen ihn erkqnnte oder erkennen mußte. Für den
Beklogten wor iedoch nicht erkennbor, doß die Klagerin von derWeiter-
führung der Abschreibung, die ihr einen sofortigen und unmittelboren
Vermögensvorteil brochte, unter Umstönden obgerückt wöre, um sich
eine Option für die Zukunft zu erholten, so doß er einen Berotungsfehler
begongen hobe. Es mog sein, doß der Beklogte im Rohmen des gegen ihn
gerichteten pri mö ren Schodenersotzo nspruch es beweispf lichtig dof ü r ist,

dofJ d ie Klö gerin o uf d ie Weiterf ü h ru n g der Absch rei bu n g n icht verzichtet
hötte. Hier ober geht es dorum, ob der Beklogte möglicherweise gegen
ihn im Roum stehende Ansprüche erkonnte oder erkennen mußte und ge-
holten wor, die Klögerin ouf die loufende Veriöhrung solcher Ansprüche
hinzuweisen. Für die Voroussetzungen eines solchen Anspruches ist die
Klögerin im vollen Umfonge beweispflichtig, olso dofür, doß der Beklogte
die Weiterfü h ru n g der Absch rei bu n g n icht o ls i m wo h lversto nden en I nter-
esse der Klögerin verstehen durlte.

nicht mit dem Rot des Beklogten begnügen. Blieben ihm Zweifel on der
Zulössigkeit einer Aufrechnung, hötte er den Rot eines Anwolts suchen
müssen.

Der Klöger hot nicht dorgeton, doß der Beklogte ouch in luristischen Frogen
eine besondere Sochkompetenz für sich in Anspruch genommen und
domit besonders Vedrouen beonsprucht hötte. Der Klögertrögt hierzu vor,
der Beklogte hobe ihm - dem Klöger - ouch noch Eingong des Schrei-
bens v. 28.4.1984,,noch wie vor und ousdrücklich geroten, die demnöchst
folligen Mieien einzubeholten'l Er hoben ihm gegenüber erklö4 ,,bei
N ichtzo h I un g der dem nöchst fö I ligen Mieten könne ih m ü berho upt nichts
possieren'1

Selbstwenn der Beklogte seine Rechtsmeinung mit diesen Worten bekröf-
tigt hot, konnte der Klöger dorous nicht entnehmen, doß die Rechtsfroge
von dem Beklogten obschließend geprüft wor. Der Klöger selbst trögt
nicht vor, doß sich der Beklogte in dieser Hinsicht geöußert hotte. Auch ist
nicht dorgeton, doß der Beklogte zur Beruhigung des Klögers deutlich
gemocht hötte, er besitze genug Erfohrung in rechtlichen Dingen, um die
Moglichkeit einerAufrechnung und die evtl. Gefohren richtig obschötzen
zu können. Diesen Eindruck konnte der Klöger ouch nicht ous dem vom
Beklogten diktierten Schreiben v. 30.4.1984 entnehmen. ln diesem
Schreiben wird die erklörte Aufrechnung lediglich domit begründet, doß
dodurch eine gerichtliche Auseino ndersetzu n g verm ieden werden sollte.
Diese Aussoge wor erkennbor nur von wirtschoftlichen Uberlegungen
getrogen. Mit den furistischen Bedenken on der Moglichkeit einer Au{-
rechnung setzie sie sich überhoupt nicht ouseinonder.

Auch dieAusführungen im nicht nochgelossenen Schriftsoiz des Klögersv.
B.l2.l9B7 können eine Hoftung des Beklogten nicht begründen. Selbst
wenn der Beklogte erklört hot, doß neuerliche Frogen im Vordergrund
stünden, von denen Rechisonwölte nichts verstünden, konnte der Klöger
dorous entnehmen, doß die iurisfische Problemotik gerode nicht geprüft
wor.

Schließlich ist die Kommer der Uberzeugung, doß der Klöger die Proble-
motik selbst erfqssen konnte und ouch selbst erfoßt hot. Der Klöger ist ein
erfohrener Koufmonn. Er hotte früher zohlreiche ongemietete Geschöfts-
lokole gefuhrt. Er wor deshqlb in der Loge, selbst die Zulössigkeit eines
Aufrechnungsverbots und die Folgen einer zurückbeholtenen Miete zu
beurteilen.

Hoftung des Steuerberolers
- Dorlegungslost bei Buchführungsfehler

- Anmerkung
(LG Wupperlol Urt.v. 9.2.1988 - 5 O 352/B7l

Leitsötze td.Verf.l,

I . Der Mondont muß zur Dorlegung eines im System begründeten Buch-

füh rungsfeh lers exem plo risch ein ige Feh I buchu ngen von Rech nu ngen
benennen. Er muß z. B. dorlegen, ous welchen Gründen dem Steuer-
beroier erken n bo r wo r, doß d ie zu r Verbuch u n g vorgelegten Rech n u n-

gen ouch vom Auftroggeber des Mondonten beigestelltes Moteriol
enthielten, so doß nicht der volle Rechnungsbetrog ols Einnohme zu

verbuchen gewesen wö re.

2. Zur Dorlegung eines Buchführungsfehlers genügt es nicht, einen
Ordner mit den gesomten Rechnungsunterlogen zu übergeben.
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Der Beklogte wor der Steuer- und Wirtschoftsberoter des Klögers. ln

seinen Aufgobenbereich fielen domit insbesondere die Beorbeitung ieg-
licher Steuerongelegenheiten, Vermögensdispositionen und Rentobilitöts-

überlegungen. Eine iuristische Berotung sollte der Beklogte nicht durch-
führen. Selbst noch dem Vortrog des Klögers hotte er sich ouch nicht

o ngemoflt, iuristische Fro gen in eigener Soche kom petent zu entscheiden.

Eine Folschberotung in sieuerlichen Angelegenheiten behouptet nicht

einmol der Klöger selbst. Bezüglich der seit Oktober l9B0 zusötzlich

gezohlten Mehrwertsteuer hotte der Beklogte herousgefunden, doß
Erstotfungsonsprüche des Klögers bestonden. Diese Berotung wor kor-

rekt. Der Klöger konnte die überzohlte Mehrwedsteuer noch $ Bl2 BGB

zurückverlongen.

Der Klöger verrechnete ober die Rückerstottungsonsprüche mit den
loufenden Mieten. Diese Entscheidung - mog sie ouch vom Beklogten

gesteuedworden sein - trof der Klöger. Der Klögerselbstwordovon über-

zeugI, doß der Vermieter keinen Anspruch ouf den loufenden Mietzins
hotte, und doß die Einbeholtung zusötzlich einen günstigen Spielroum für

spötere Verhondlungen schuf.

Die Hoftung des Beklogten konn in diesem Zusommenhong nicht domit
begründet werden, dieser hobe den Klöger folsch beroten, indem er dos

Aufrechnungsverbot des Mietvertroges übersehen und dodurch die
Gefohr einer fristlosen Kündigung provoziert hobe. Schodenersotz-
onsprüche des Klögers können nur ous einer vedroglichen Pflichverlet-
zung des Beklogten hergeleitet werden. Der Berqtervertrog verpflichtete
den Beklogten ober nuq in steuerlicher und wirtschoftlicher Hinsicht tötig zu

werden. Für iuristische Berotungen wor der Beklogte nicht kompeient.

Rechtsfrogen mußte der Klöger entweder in eigener Verontwortung oder
noch der Befrogung von Rechtsonwölten entscheiden. Dies golt ouch für

die Froge, in welcher Form die Rückerstottungsonsprüche om zweck-

mößigsten durchgesetzt werden konnten. Es hondelte sich um eine rein

iuristische Problemotik. Moglichkeiten und Risiken konnten nurvon einem

Rechtsonwolt mit Gewöhr und den sich dorous ergebenden Hoftungs-
konsequenzen beontwortet werden. Der Beklogte konnte für enispre-
chende Rotschlöge nicht verontwortlich gemocht werden. Auf dessen

Rotschlog durFte sich der Klöger nicht ollein verlossen.

Mit Schreiben v.28.4.1984 hotte der Vermieter ousdrücklich dorouf hin-

gewiesen, doß im Miefuerlrog ein weiigehendes Aufrechnungsverbot
entholten wor. Spötestens ouf diese Mitteilung hin hötten dem Klöger
Zweifel kommen müssen, ob die ongenommene Aufrechnungsmöglich-
keit totsöchlich gegeben wor. ln dieser Situotion durFte sich der Klöger

Zum Sochverholt:

Der Mondont behouptet, der vom Steuerberoier ermittelte Gewinn in

Höhe von DM 60.594,97 sei zu hoch, vielmehr betroge der totsöchliche

erwirtschoftete Gewinn lediglich DM 43.928,46. Zu der erhöhten
Gewinnermittlung sei es gekommen, weil der Steuerberoter übersehen

hobe, doß die Auftroggeber des Mondonten in verschiedenen Fallen

Moteriol bei der Durchführung von Bouvorhoben zur Verfügung gesiellt

hötten. Mit diesen Auftroggebern hobe ervereinborl, doß er lediglich die
reine Arbeitsleistung erbringen werde. ln den vom Mondonten donn
erteilten Rechnungen sei dos zur Verfügung gestellte Arbeitsmoteriol im

Rechnungsbetrog mitentholten gewesen. Die Kosten für dieses beige-
stellte Moteriol hobe der Mondont seinen Auftroggebern donn wieder
ersetzt.

Zur Dorlegung dieser behoupteten folschen Gewinnermittlung legte der

Mondonteinen Aktenordnervor, in dem sich die gesomten Buchholtungs-

unterlogen für l9B3 befinden sollten.

Aus den Gründen:

Die Kloge isi unbegründet. Der Klöger konn ous keinerlei rechtlichem

Gesichispunkt vom Beklogten die Zohlung von Schodenersotz wegen
sch u ld hofter Pf lichverletzu n g ei nes Sieuerberotervertro ges verl o n gen.

Der ous obgetretenem Recht vorgehende Klöger ist für dos Vorliegen
einer schuldhoften Pflichverletzung des zwischen dem Zedenten W. und

dem Beklogien ehemols besiondenen Sieuerberotervertroges dor-
legungs- und beweispflichtig. Er ist insbesondere verpflichtet, substontiiert
dozulegen, worin die schuldhofte Pflichverletzung des Beklogten liegen

soll. Dieser Verpflichtung ist der Klöger nicht nochgekommen.

Allerdings sind noch der hier vergleichsweise heronziehboren Recht-

sprechung des BGH zur fehlerhoften Buchführung eines Steuerberoters

o n d ie Substontiierungslost dessen, der Schodenersotz von ei nem Steuer-

beroter wegen fehlerhofter Buchführung {ordert, keine überhöhten
Anforderungen zu stellen. Dies gilt insbesondere dofür, doß vom Klöger

nicht verlongt werden konn, im einzelnen dorlegen zu müssen, welche
Buchf ü h ru n gen o uf welche Weise zu Differenzen gefü h rt ho ben. Viel m eh r

gen ügt für eine o ngemessene Verteidig ungsmög lich keit des Beklo gten,

doß der Klöger iedenfolls bei schon im System begründeten Buchführungs-

fehlern exemplorisch dqs Fehlverholten des Beklogten vorführt (vgl. BGH

V/M 1986, 261,262: Gl ]986,27 EWIR $68 StBerG 1/86,297 Gröfel.
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Aber selbst unter Beochtung dieser Grundsötze ist der Klöger seiner
Substoniiierungslost nicht nochgekommen. Der Klöger hot dem Gericht
lediglich einen Ordner mit den gesomten Buchführungsunterlogen des
Zedenten W. fur dos Kolenderiohr l9B3 überreicht. Allein ous diesen
Unterlogen isi weder für den Beklogten noch für die Kommer ersichtlich,
beiwelchen Rechnungen der Beklogte die beigestellten Moteriolien der
Auftroggeber von den Erlösen hötte obsetzen müssen. Der Klöger hötte
zumindest exemplorisch einige der beonstondeten Rechnungsfehl-
buchungen benennen und dorlegen müssen, wie onhond dieser Rech-

nungen für den Beklogten eine ondere Form der Gewinnermittlung
erkennbor gewesen sein soll. Wenigstens ober hötte es eines Totsochen-
vortrogs dofur bedurFt, onhond welcher Kriterien der Beklogie feststellen
konnte, welche der ihm vorgelegien Rechnungen beigestellies Moteriol
der Auftroggeber enthielten. Dies gilt umso mehr, weil - wie der Klöger
selbst vortrögi - nur in verschiedenen Föllen von den Auftroggebern dos
Moteriol zur Verfügung gestellt worden ist und desholb nicht olle Rech-

nungen vom Beklogten gleichbehondelt werden konnien.

Dorüber hinous hot der Klöger nicht einmol vorgetrogen, dof) der Zedeni
W. vor Erstellung der Gewinnermittlung ouf die vom Klöger behoupteten
Rechnungsbesonderheiten hingewiesen worden wor. Es sind keine Tot-

sochen ersichtlich, worum die Rechnungen unterschiedlich zu behondeln
woren. Dies ergibt sich weder ous den vorgelegien Buchführungsunter-
logen, noch ous onderen Anholtspunkten.

Do der Zedent W. ein Bougeschöft betrieb, bei dem grundsötzlich dos
verorbeitete Moieriol mit in Rechnung gestellt wird, konnte der Beklogte
ohne einen entsprechenden Hinweis des Zedenten W. dovon ousgehen,
doß dos in den Rechnungen oufgeführte Moteriol steuerrechtlich eben-
folls ols Einnohme zu berücksichtigen wor. Aus diesem Grunde wor der
Beklogte ouch nicht verpflichtet, von sich ous beim Zedenten nochzu-
frogen, ob von den in den Rechnungen oufgeführten Moteriolien einiges
Mqteriql nicht ols Einkommen behondelt werden durtte.

Noch olledem fehlt es on einer schlüssigen Dorlegung, doß der Beklogte
schuldhoft seine Pflicht ous dem Steuerberqtervertrog mit dem Zedenten
W. verletzt hot.

Eines richterlichen Hinweises gemöfl $139 ZPO ouf die mongelnde
Subsiontiierung und Schlüssigkeit des Klögevortroges bedurlte es nicht,
do bereits der Beklogte in seiner Klogeerwiderung v.7.l0.l9BZ hierouf
hingewiesen hot. Dorouf höfie deronwoltlich vertretene Klöger reogieren
können und müssen (vgl. BGH WM 1984,111,1121.

vertroglichen Rechte irgendwie beeintröchtigen konnten. Unter diesen

Umstönden bestond für den Senot nicht der geringste Anloß, die Mutter
des Klögers zu dieser Behouptung zu vernehmen.

Do sich noch olledem schon nichifeststellen loßt, doß der Beklogte seine

Steuerberoterpflichten gegenüber dem Klöger verletzt hot, konn ouf sich

beruhen, ob dem Klöger eine Anderung des bisher unentgeltlichen

Wohnungsrechis in ein entgeltliches von der Steuerbehörde überhoupt
obgenommen worden wöre und wenn io, ob er und seine Mutter, um

deren sieuerlichen Belonge es ebenfolls ging, sich unter Berücksichtigung

oller steuerlich relevonten Umstönde dodurch wirklich bessergestonden

hötten, ols sie noch der olten Regelung stehen.

Hoftung des Steuerberolers
- Vero ntwofu n gsbereich

- eigene Sochkunde des Mondonten
(LG Detmold Urt.v.ll.l2.l9B7 -l O 268/B7l

Leitsötze (d.Verf.l'

L lst der Steuerberoler zvr umfossenden Berotung des Mondonten ver-
pflichtet, so beinholtet dies nicht die Pflichtzur Berotung in ollgemeinen
Rechtsfrogen. Diese muß der Mondont in eigenerVerontworfung oder
noch Befrogung von Rechtsonwölten entscheiden.

2. Ein erfohrener Geschöftsmonn konn den lnholt eines Aufrechnungs-

verbots im Mietvertrog und die Folgen einer zurückbeholtenen Miete
selbst beurteilen.

Aus den Gründen:

Der Beklogte ist nicht verpflichtet, dem Klöger die Verfohrenskosten des

Röumungsprozesses und die Schöden ous der fristlosen Kündigung des

Lodenlokolszu ersetzen. Die Rotschlöge des Beklogten können furdie Ent-

scheidungen des Klögers nicht verontwortlich gemocht werden. Die

Konsequenzen muß der Klöger selbst trogen.

Es konn dem Beklogten schon nichtongelostetwerden, doß es überhoupt
zur fristlosen Kündigung gekommen ist.
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Mit seiner steuerlichen Berotung gemöß Schreiben v.5.12.1983 hotte der
Beklogte zunöchst einmol seine ihm gemöß Berotungsouffrog und noch
$ 33 Steuerberotungsgesetz obliegende Pflicht vollouf erfüllt.

Aber ouch bei seiner nochfolgenden Totigkeit für den Klöger hot der
Beklogte iedenfolls nicht schuldhoft Berotungs- und Hinweispflichten ver-
letzt. Selbstwenn mon dovon ousgeht, doß die vom Klöger unter Mithilfe
des Beklogten {ür dos Johr l9B4 ongestrebte Abschreibung der Wer-
bungskosten für dos gesomte Geböude noch den zwischenzeitlich ergon-
genen Steuerrichtlinien nur durch nochtrögliche Anderung des Altenteil-
rechts der Mutter in ein Mietverhöltnis zu erreichen und dem Beklogten
diese Rechtsloge im Zeitpunkt der Erstellung der Steuererklörung ouch
bekonnt wor, bestond fur ihn keine Pflicht, den Klöger unoufgefordert
dorouf hinzuweisen, dofl dos zwischen ihm und seiner Muttervereinborte
unentgeltliche Woh nu ngsrecht in ein entgeltliches u m gewo ndelt werden
müsse, domit Werbungskosien für dos gesomte Obiekt in Anspruch
genommen werden könnten. Der Beklogte hotte ohne einen ousdrück-
lichen Hinweis des Klögers oder seiner Mutter nicht den geringsten Anloß
onzunehmen, doß der Klöger und insbesondere seine Mutter eine solche
Vertrogsumwondlung wünschten und dozu bereit sein würden. Solonge
eine solche ernstlich und vor ollem ouch redlich gemeinte Absicht doher
von keiner Seite on den Beklogten herongetrogen wurde, mußte dieser -
selbst wenn er on eine solche Moglichkeit der Vertrogsumgestoltung
gedocht hötte - sich ols Steuerberqter vor Hinweisen bzw. Anregungen
hüten, die ihm womöglich ols Hilfestellung zu gesetzeswidrigen Proktiken

ongekreidetwerden konnten. lm übrigen gereicht es dem Beklogten ober
schon nichtzum Verschulden, wenn er ollein wegen einer inzwischen ein-
getretenen Verönderung im Steuerrecht bzw. in der Sieuerproxis nicht ouf
den Gedonken kom, doß dieses für den Klöger und seine Mutter oktuell
sein könne.

An dieser Beudeilung öndert es ouch nichis, wenn mon die Behouptung
des Klögers ols wohr unterstellt, doß seine Mutter unmittelbor noch Ver-
trogsschluß telefonisch beim Beklogten ongefrogt, ob sie dem Klöger
für dos Wohnen etwos zohlen durfe. Eine solche Anfroge mußte den
Beklogten durchous nicht ouf den Gedonken kommen lossen, doß die
Mutter des Klögers etwo vorhobe, ihr bisheriges unentgeltliches Wohn-
recht, dos ouf ihr Betreiben iederzeitouch durch Einirogung in dos Grund-
buch dinglich obgesichert werden konnte, durch Anderung der getroffe-
nen Vereinborung mitforton bindenderWirkung {ürsie in ein entgeltliches
umzuwondeln. Ebenso gut konnte eine solche Frogestellung der Mutter
des Klögers ous der Sicht des Beklogten den Sinn hoben, doß sie nur
wissen wollte, ob eine solche freigiebige Zuwendung ihre bisherigen

Gl Leirsörze

Die im nicht nochgelossenen Schriftsotz des Klögers v. 5. 2.l9BZ gemoch-
ten Ausführungen geben keinen Anloß, die mündliche Verhondlung wie-
derzueröffnen.

Anmerkung:

Dos Urteil des LG Wuppertol befindet sich ouf der Linie der BGH-Recht-
sprechung (BGH Gl 1986,22: DStR 1986,200 m.Anm. Messmer: NJW
1986,1162t.

Bei nicht system-bedingten Fehlern, z. B. bei ongeblichen Doppelbuchun-
gen, bleibtes beiderstrengen Dorlegungs- und Beweislostdes Mondon-
ten (OLG Köln, Gl l9BB,l28l.

Bei verspöleter Beendigung der Buchführungsorbeiten trögt der Steuer-
beroter die Dorlegungs- und Beweislost für die Behouptung, die Verspö-
tung sei nicht von ihm zu vertreten (BGH, Gl 1986, 23 : WM 1986,677;
BGH, Gl 15 / 82 : ZiP 1982, 1214 m. Anm. Hougl.

Honororonspruch bei Anschlußkonkurs

l. Ein Steuerberoter, der die Anmeldung eines gerichtlichen Vergleichsverfohrens vor-
bereitet und seine Tötigkeit vor der Verfohrenseröffnung beendet hot, ist Vergleichs-
glaubiger. Sein Vergütungsonspruch gehort in einem Anschlußkonkursverfohren
weder zu den Mossekosten noch zu den bevorrechtigten Konkursforderungen.

2. llol der Vergleichsverwolter dem Vergleichsberoter die ongemessene Vergütung
ousbezohlt, so konn diese Zohlung im nochfolgenden Anschlußkonkurs in der Regel
weder ongefochten noch wegen ungerechtferligier Bereicherung zurückverlongt
werden.

(BGH Urr.v.28.l.l9BB - lX ZR 102/87,WM1988,4721

Honororvorschüsse, Rückzohlung

Hot ein SteuerberoterVorschüsse und nicht die Bezohlung bereits erbrochterTeilorbei-
ten erholten, so richtet sich die Rückzohlung solcher Vorschüsse nicht noch g 812 BGB;

vielmehr ist $667 BGB entsprechend onwendbor, wenn es sich um eine Geschöfts-
besorgung hondelt.

Hot der Steuerberoter die erholtenen Vorschüsse nicht verdient, ist er insoweit zu ihrer
Rückzo h lun g verp{lichtet.
(BGH Urt.v.3.2.l9BB - lVo ZR 196/86, StB l9BB,3l2l
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Honororrechnung des Steuerberoters, ordnungsmößige Unterschrift,

$9 StBerGebV

l. Der Steuerberoter konn sein Honoror nur oufgrund einer von ihm unterzeichneien
Honororrechnung fordern.

2. EineUnterschriftimSinne$9Abs.lStBerGebVsetztdosVorliegeneinesdieldentitöt
des Unterzeichnenden individuellen Schriftzuges vorous. Die Unterschrift muß nicht

lesbor sein. Einzelne Buchstoben sollen erkennbor sein (s. o. BGH NJW 1959, 234,

LM $lZ0 ZPO Nr. 8, BAG NJW 1982,1016, offenlossend BGH NJW l9BZ 1334).
(oLG Fronkfu fr un.v.2,2.l988 - 14 U 132/86, NJW 1988, 2B0Z)

Beweislosl bei Honororonspruch

Verlongt der Steuerberoter von seinem Mqndqnten die ubliche Vergütung noch der
StBerGebV so ist er zunöchst dofür beweispflichtig, do0 die von seinem Mondonten
behouptete niedrigere Vergütung nicht vereinbort worden ist. An seine negotive
Beweisführung sind indes keine strengen An{orderungen zu stellen. Er broucht nur eine

ousreichend dorgelegte entgegenstehende Behouptung zu widerlegen.
(LG Aochen Ut.v.2.9.1987 - 4 O167/87, StB 1988,3891

Steuerberolungsgesellschoft
Streitwert Anerkennungsverfohrens

ln Rechtsstreitigkeiien wegen Anerkennung einer Steuerberotungsgesellschoft ist der
Streitwert mit DM 50.000,- zu bemessen.
(BFH Beschl.v. 4.6.1986 - Vll E l/86, BFH NV 1988,471

Eine Neuerscheinung, die verdeche Gewinnousschüttungen vermeiden hilft:

ln 5. Aufloge wird dos Buch von Spitoler/Niemonn ,,Die Angemessenheit der Bezüge
geschöftsführender Gesellschofter einer GmbH" vorgelegt. Dos Buch befoßt sich mit

der hondels- und orbeitsrechtlichen Stellung des Gesellschofter-Geschöftsführers und

schlüsselt mit okribischer Genouigkeit Beurteilungskriterien für die Angemessenheit der
Bezüge ouf. Bei Auseinonderselzungen mit der Finonzverwoltung finden sich hier viel-

faltige HinweisezurVerteidigung. Ein gesondertes KopitelistderAlters- und Hinterblie-
benenversorgung des geschaftsführenden Gesellschofters gewidmet. ln die Neuouf-
loge wurde die zohlreiche Rechtsprechung und Literotur umfossend eingeorbeitet. Dos

Buch hilft einem Beroter, Hoftungsrisiken wegen verdeckter Gewinnousschüttungen on

Gesel lschofter-Geschöftsf üh rern zu vermeiden.

Hofiung des Steuerberolers
- Belehrungspflichten

- unentgeltliches Wohnrecht der Eltern
(OLG Oldenburs Urt.v. 4.ll.l9BB - 6 U 154/BBl

I

Gl Hinweis

Leitsötze (d.Verf.)'

l. Der Steuerberoter ist nicht verpflichtet, den Mondonten noch Ande-

rung der Steuerrichtlinien von sich ous dorouf hinzuweisen, dos unent-

geltliche Woh nrecht für die Mutter in ein Mietuerhöltn is umzuwo ndel n.

2. Der Steuerberoter do rf n ichi Hinweise und An reg ungen geben, die ih m

ols Hilfestellung zu gesetzeswidrigen Proktiken ongekreidet werden

könnten.

Aus den Gründen:

Die Berufung des Klögers istsochlich nichtgerechtferligt. Dos Londgericht

hotzutreffend ongenommen, doß der Beklogte beidersteuerlichen Bero-

tung des Klögers und seiner Mutter, um deren steuerliche lnteressen es

gleichzeitig ging, von dem Sochverholt ousgehen mußte, der ihm unter-

breitetworden wor bzw. wie ersich ihm dorsiellte. Worouf der Klöger und

seine Mutter vorrongig Wert legten, ergob dos Auftrogsschreiben des

Noiors B. vom 23.11.1983, in welchem der Beklcgte dorouf hingewiesen

wurde, doß unbedingt ouch die Moglichkeit der 7 b-Abschreibung fur O.
gesicherl sein müsse, und zwor ouch im Hinblick ouf dos einzutrogende

Altenteilsrecht fur seine Mutter. Wie dos Auskunftsschreiben des Beklog-

ten on den Notor B. vom 5.12J983 und der demgemöß formulierte Uber-

trogungsvertrog zeigen, hot der Beklogte dem Klöger durchous hilfreiche

steuerliche Auskünfte gegeben, die es dem Klöger ermöglichten, für die

geso mten Ersteh ungskosten des Zweifo milien ho uses einschließlich der in

ein unbefristetes Dorlehen der Mutter umgewondelten Restschuld die

Zb-Abschreibung in Anspruch zu nehmen. Dobei istzu berücksichtigen,

doß die beobsichtigte und demgemöß getroffene Vereinborung eines

unentgeltlichen Wohnungsrechts fürdie Mutterdes Klögers nicht etwo vom

Beklogten vorgeschlogen, sondern ols von den Vertrogsschließenden

gewollt beidem Prüfungsouftrog des Beklogten vorgegeben wo[ so doß

dieser überhoupi nichtvon sich ous ouf den Gedonken kommen mußte,

doß etwos onderes ols ein unentgeltliches Wohnungsrecht zwischen den

Vertrogsschließenden diskutobel sein könnte. lm übrigen ist die Einröu-

mung eines unentgeltlichen Wohnungsrechts ohnehin eher die Regel bei

derortigen bzw. vergleichboren Vertrögen zwischen Eltern und Kindern.
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Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 2189 Stichwort- und Entscheidungsverzeichnis
(Heft 2, i989l

Gl Leitsötze

Abfindungsvergleich
- Anwoltskosten

Bekonntgobe d. Steuerbescheides

- on Mondonten oder StB

Belehrungspflicht d. StBlWp/RA
- fehlende Belehrungsbedürftigkeit
: eigene Sochkunde, Zohnord
: eigene Sochkunde, Geschöftsmonn

Berichtigung (S173 1,2 AOI
- grobes Verschulden
: Uberprüfung der Arbeitsergebnisse

d. Mitorbeiters

Beschlognohmeverbot, g 97 SIPO

- Buchholtungsunterlogen

Beweislost, s. ouch Dorlegungslost

- Belehrungspflicht

- Buchungsfehler

Bilonzerstellung

- Grundstücksbewertung, lnformotion
d. Mondonten

Dorlegungslost f. Regreßonspruch,
s. ouch Beweislost

- Buchungsfehler

Dritthoftung

- Anwoltsvertrog
- Sochwolterhoftung

Honororonspruch

- bei Anschlußkonkurs

- Beweislost f. Gebührenrohmen
- Gegenstondswert
: Anerkennungsverfohren f.

StB-Gesellschoft

- Honororvorschuß, Rückzohlung

- ordnungsgemöße Honororrechnung,
Unterschrift

Prospehhoftung

- Veriöhrungsbeginn

Sochwolterhoftung

Schoden

- Anwo ltskosten b. Abfindungsvergleich
- Geldbuße/-strofe

Steuerberotungsgesetz

- $57
: Wirtschoftsberotung,

Anlogenempfehlung

Steuerberotungsvertrog
- Pflicht zur ollgemeinen Rechtsberotung?

Steuergestoltun gsberotung

- wegen Anderung der Steuerrichtlinien

- Beroiung zu gesetzeswidriger Proxis

- unentgeltliches Wohnrecht

Veriöhrung (568 StBerG, $5lo WPO)
- Belehrungspflicht über eigene Fehler

u n d Veriö h ru n gsvorsch rift {Seku n dö ro nspruch }

: keine Belehrungspflicht
Kenntnis d. Fehlers
U n kenntnis ü ber Veriöh rungsvorsch rift

: Beweislost für -
- Veriöhrungsbeginn
: Ablouf d. Festsetzungsveriöhru ng
: Betriebsprüfung

ollgemein
: Kopitolonloge
: Verlust der Zb-AfA
: Zohlung d. Steuer

Veriöh run g, Schodenersotzonspruch
{551o WPO}
- Steuerberotu n g d.,,N u r-Wirtschoftsprüfer"

Versicherungsschutz

- Bindungswirkung d. Hoftpflichturteils

Wirtschoftsprüfer
- Befongenheit, S3l9 HGB

Zustellung

- on StB oder Mondonten

BGH v. 28.1.1988 - lX ZR 102/87
: WM \988,472
BGH v. 3.2.1988 - lVo ZR 196/86

BGH v. ll. 7. l9BB - ll ZR 232/87
: BB 1988,1992

BoyOLG Beschl. v. 17.9.1987

- BRes. 3 276/87
: AG 1988, l8

OLG Fronkfurt v.2.2.1988 - 14 U 132/86
: NJW 1988,2807

OLG Köln v. 19.9.1988 - 8 U l3iBB

OLG Oldenburg v. 4.11.1988 - 6 U 154/BB

LG Aochen v.2.9.1987 - 4 O 167 /87
: StB 1988,389

LG Dormsrodt v. 8. L l98Z - l0 0 245/86
LG Detmold v.12.12.1987 -1O268/87
LG Dortmund v.17.12.1987 -2O 60/87
LG Heidelbers v. 2l.9.l9BB - 3 O 65/88
LG Hildesheim v.21.4.1988 - 22 Qs l/88
LG Kielv.24.l0.l9B8 - ll O 302/BB

LG Köln v.25.6.1987 - 24 O 154/87

LG München lv.5.5.l9BZ - l0 O 15390/84

LG Wuppertol v. 9.2.1988 - 5 O 352/87

AG Euskirchen v. 20.8.1987 - 4 C 227 /87

BFH v. 29.7.1987 - I R 367, 379/83
: STEUER-TELEX0824
: LEXinform 0081194

BFH v. 26.8.1982 - I R 144/86
: BSIBI 88 ll,l09
BFH v.4.6.1986 - Vll E l/86
: BFH NV 1988,47

Erloß Nordrhein-Westfolen v. Z. l. lgBB

- s0202-4-vc

89, 2

89,22

89,12

89,25

88,22

89, 2

89,28
89, 30

89, 2

89, 30

89,

89, 2
89, t7

89, 6

89,25

89,14

89,14
89, 5

89, l4

89, 5
89, 5
89,28

Beschrönkung der Befugnis zur Abschlußprüfung, Befongenheit, $ 319 HGB

Eine Abschlußprüfungsgesellschoft konn nicht ollein desholb wegen Besorgnis der
Befongenheit obberufen werden, weil sie fortloufend die zu prüfende Gesällschoft
steuerlich und wirtschofisrechilich beroten und oußerdem die zu prüfende Gesellschoft
einem Vorsiondsmitglied der Prüfungsgesellschoft in seiner Eigenschoft ols Rechts-
onwolt Mondote erteilt hot.
(BoyObLG Beschl.v. 17.9.1987 - BRes. 3 276/87, AG 1988, lB)

Zustellung, Steuerbescheid und Einspruchsentscheidung

Eine Finonzbehörde muß Steuerbescheide und Einspruchsentscheidungen beim Fehlen
einer schriftlichen Vollmocht für einen Bevollmöchtigten dem Steuerpflichtigen persön-
lich bekonntgeben (zustellen), wenn nicht die besonderen Umstönde des Einzel{olles
dos lnteresse des Steuerpflichtigen on einer Bekonntgobe (Zustellungl gegenüber
seinem Bevollmöchtiglen eindeutig erkennen lossen.

Die Veweisung des $ 122 Abs. 5 s. 2 Ao 1977 oul dos VwZG ist eine obschlie0ende
Regelung, die den $ BO Abs. 3 S. 3 AO 1977 nicht einbezieht.
(BFH Urt.v. 29.7.1987 - I R367,379/83 - STEUER-TELEK0824: LEXinform oo8lt94)

Empfongsvollmocht für Steuerberoter

Noch Nr. I des Anwendungserlosses zu $ BO AO (BStBl. l9B7l,686l wird beiAngehöri-
gen dersteuerberotenden Berufe,diefürden Steuerpflichtigen hondeln,dieordnungs-
mößige Bevollmöchtigung vermutet. Sie brouchen desholb dem Finonzomt in oller
Regel keine Vollmocht vorzulegen.

FestlegungsbedÜrftig ist iedoch der umfong der vollmocht zum Empfong von Venvol-
tungsokten und Mitteilungen des Finonzqmtes im Steuerfestsetzungs- und Erhebungs-
verfohren {Empfongsvollmocht). Die Empfongsvollmocht bestimmi, welche Schriftstücke
dem Bevollmöchtigten unmifielbor übermifielt werden. Es liegt im gemeinsomen lnter-
esse der Angehörigen der steuerberotenden Berufe und der Finonzbehörden, die
Empfongsvollmocht eindeutig zu regeln und dem Finonzomt onzuzeigen.

Zu diesem Zweck wurde ein Vordruck,,Vollmocht" entwickelt, der in NRW londesweit
oufgelegt und den Angehörigen der steuerberotenden Berufe emp{ohlen wurde.
(Erloß Nordrhein-Westfolen v. Z.1.1988 - S 0202 -4-VC -
STEU ER-TELEX-Ken nziffer 1042)

Sorgfoltspflichten des Steuerberoters, g robes Verschulden
i.S. $173 Abs.l Sotz I Nr. 2 AO

Bei erstmoliger Gewinnermittlung noch $4 Abs.3 ESIG für einen neu gegründeten
Gewerbebetrieb hotderSteuerberoterdievon einem quolifizierten Mitorbeitervorge-
legten Arbeitsergebnisse durch eine überschlögige Abstimmung der Summen- und
Soldenliste mit der Gewinnermittlung und eine Plousibilitötsprüfung hinsichtlich der
Vollstöndigkeit und inneren Ubereinstimmung der einzelnen Posten zu überprüfen und
nochzuvollziehen.

Die Kontroll- und Uberwochungspflicht beinholtet ollerdings - wenn es sich um einen
bewöhrten und {ür die übertrogene Aufgobe quolifizierten Mitorbeiier hondelt - keine
Verpflichtung, dessen Arbeitsergebnis in ollen Einzelheiten zu überprü{en und nochzu-
vollziehen. Ob eine überschlögige oder ob eine stichprobenweise Uberprüfung ous-
reicht, höngt von den Umstönden des Einzel{olles ob.
(BFH Urt.v. 26.8.1987 - lRl44/86, BSIBI BB ll, 109)
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Gl Leitsötze

Hoftung des Steuerberoters
- Belehrunosoflichten

- unentgelt"hches Wohnrecht der Eltern
{OLG Oldenburs Urt.v.4.ll.1988 - 6 U'154188

Hoftung des Sfeuerberoters
- Vero ntwortu n gsbereich

- eigene Sochkunde des Mondonten
(LG Detmold ufi .v. 12.12.1987 - 1 0 268/ 871

Veriöhrung von Schodenersotzonsprüchen,

$51o WPO
- Verlust der Abschreibungsmöglichkeit

oemöß gZb ESIG

- Vedetzung der Belehrungspflicht
(LG Kiel Urt v.24.10.1988 - 1l O 302/881

Hoftung des Steueöeroters
- Dorlegungslost bei Buchführungsfehler

- Anmerkung
(LG Wuppertol Urt.v. 9.2.1988 - 5 O 352/871

Gl Hinweis
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